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MwSt. Der MwSt.-Satz beträgt 8%.

Netznutzung

Die Messstandards des Energieversorgers richten sich nach den erwarteten
Anforderungen der Messdatenbereitstellung und der Abrechnungsmodalitäten für Energie
und Netznutzung. Die Technologie der Messgeräte und die Messverfahren sind zudem
unter Berücksichtigung der Betriebsverhältnisse, der verlangten Messqualität, des Plausi-
bilitätsnachweises sowie der mit der Messung verbundenen Investitions- und Betriebs-
kosten optimiert festgelegt.

Kostenanteil, der von der Schweizerischen Netzgesellschaft Swissgrid für die Reserve-
haltung von Energie, den sicheren Netzbetrieb und die Koordination des Höchstspan-
nungsnetzes für jede verbrauchte kWh erhoben wird. Die Swissgrid hat ihre Preise für die
Systemdienstleistungen per 01.01.2011 angepasst, und zwar von 0.40 Rp./kWh auf 0.69
Rp./kWh. Zusätzlich wird ein Rückabwicklungszuschlag von 0.08 Rp./kWh verrechnet. Für
das Jahr 2011 resultiert folglich ein Tarif für allgemeine Systemdienstleistungen von 0.77
Rp./kWh.

Messstandard

Die Abgabestelle (auch Netzgrenzstelle genannt) definiert die Produktzuordnung des
Kunden. Sie beschreibt die physikalische Eigentumsgrenze der Netzinfrastruktur
(elektrischen Anlagen) zwischen dem Kunden und dem Energieversorger. Die Abgabe-
stelle kann auf Niederspannung (NS), Mittelspannung (MS) oder Hochspannung (HS)
liegen.

Lastgangmessung Messung des individuellen Stromverbrauchs, in dem die ¼-h-Werte für den elektrischen
Leistungsbezug aufgezeichnet und als Zeitreihe dargestellt werden.

Gesetzliche Förderabgabe 
(KEV)

Abgabestelle

Blindenergie

Systemdienstleistungen

Mit der Netznutzung wird der Gebrauch der Netzinfrastruktur entschädigt, die notwendig
ist, um den Strom von den Kraftwerken zu den Kunden zu transportieren. Ausserdem
werden damit die Kosten für die Blindenergie und die Messung abgegolten. Der Netz-
nutzungstarif wird in einen fixen Grundpreis (z. B. für die Ablesung der Energiezähler) und
einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis unterteilt.

Abgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien gemäss Stromversorgungsgesetz
(kostendeckende Einspeisevergütung KEV). Der Preisansatz für die gesetzliche
Förderabgabe KEV wird vom Bundesamt für Energie jährlich im Herbst neu festgelegt und
dient der Förderung von Stromproduktionsanlagen aus erneuerbaren Energien. Für 2010
und 2011 beträgt er unverändert 0.45 Rp./kWh exkl. MwSt.

Elektrische Energie, die zum Aufbau von magnetischen oder elektrischen Feldern
verbraucht wird. Sie wird in der Einheit kVarh gemessen.

Abgaben und Leistungen an 
das Gemeinwesen

Abgaben für die Nutzung von öffentlichem Grund (Konzessionsabgaben, Bewilligungen,
Nutzungsrechte, etc.). Die Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen werden von der
jeweiligen Gemeinde festgelegt.

Gültig ab 01.01.2011 bis 31.12.2011


